KGS/AON2: Aufgabe 7

a) Bestimmen Sie die sechs Sinndimensionen im Text A.

b) [bookmark: _GoBack]Vergleichen Sie die Texte A und B. Nehmen Sie dabei die diachrone Textsortenanalyse vor.

	
Text A: BIERSTEUER: In: Laband, Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 3, Abt. 2, Freiburg (Breisgau), 1882.

	Dasselbe ist bei der Branntwein- und Biersteuer verfassungsmäßig auf 15 Prozent der Gesammteinnahme fixirt; bei der Zuckersteuer und Tabakssteuer ist die Feststellung des Vergütungssatzes der Beschlußfassung des Bundesrathes überlassen.
Nach Art. 38 haben die drei süddeutschen Staaten an dem Ertrage der Branntwein- und Biersteuer "keinen Theil". (…)

	Die Kosten für die Kontrole der Branntwein- und Biersteuer und der Uebergangsabgaben von Branntwein und Bier werden von Bayern, Württemberg, Baden und Elsaß-Lothringen nicht mitgetragen.


	

	Einerseits erheben die Staaten für Rechnung des Reiches Einnahmen an Zöllen, Verbrauchsabgaben, Wechsel- und Stempelsteuern, Gebühren und anderen Verwaltungsrevenüen, welche nebst den Aversen für Zölle und Verbrauchsabgaben, beziehentlich für die Branntwein- und Biersteuer, und den Matrikularbeiträgen, sowie den etwa aus der Reichskasse empfangenen baaren Vorschüssen das Debet der Landeskassen bilden; andererseits leisten sie für Rechnung des Reiches Ausgaben, insbesondere diejenigen Staaten, welche eigene Heeresverwaltung führen; und sie haben Ansprüche auf Erstattung der von ihnen für Rechnung des Reiches geleisteten Zahlungen, auf die ihnen zukommenden Antheile an den Bruttoerträgen der Verbrauchsabgaben und Stempelsteuern u. s. w. und auf die ihnen zu überweisenden Einnahmen der Reichskasse.




	Text B: BIERSTEUER IN BAYERN: Patrick Henßler, Biersteuer, publiziert am 04.09.2007; In: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Biersteuer> (14.07.2019).

1806 wurde eine neue Erhebungsart in Bayern eingeführt, die in ihren Grundzügen als Vorbild für alle weiteren deutschen Formen der Bierbesteuerung diente. Gemäß der Aufschlagsbesteuerung vom 24. September 1806, die zunächst nur für Altbayern galt und die bisherige unterschiedliche Erhebungspraxis vereinheitlichte, 1807 jedoch auch auf die neubayerischen Landesteile ausgedehnt wurde, diente als Berechnungsgrundlage nun die zur Erzeugung des Bieres beigegebene Menge an Malz. Die staatlichen Einnahmen aus der Biersteuer, die von den Brauern abzuführen war, wurden ab 1819 in erster Linie zur Verzinsung und Tilgung der Staatsschuld verwendet. Die folgenden Jahrzehnte brachten zahlreiche Erhöhungen und inhaltliche Änderungen der Besteuerungsgrundlage mit sich.
Bayern ließ sich, ebenso wie Württemberg und Baden, im Herbst 1870 bei Eintritt in den Norddeutschen Bund im Rahmen der Bewilligung besonderer Hoheitsrechte (Reservatrechte) die fortgesetzte alleinige Verfügung über die Erträge der Biersteuer (und Branntweinsteuer) ausdrücklich zusichern. Diese Regelung wurde bei der Gründung des Deutschen Reiches 1871 in die Reichsverfassung übernommen. Mit den ergiebigen Einnahmen aus der Besteuerung konnte Bayern einen großen Teil seines Staatshaushaltes bestreiten und gleichzeitig weiterhin die Tilgung der Staatsschulden gewährleisten. In den folgenden Jahrzehnten nahm die Bedeutung der Biersteuer für den bayerischen Staatshaushalt immer weiter zu. 1913 belief sich der Anteil der Biersteuer an den gesamten Staatssteuern Bayerns auf 35,8 % (52,1 Mio. Mark).



Quellen: siehe oben

